
-1 Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BKS-12/0163-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Brandenburg 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

gegenüber der Stadtwerke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55-57, 16303 

Schwedt, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 09.12.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Mit Beschluss vom 02.07.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein­

fachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 01.10.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 01.11.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 06.03.2014 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlagen 1 bis 3). 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

06.08.2014 Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat auf eine 

Stellungnahme verzichtet. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Bran­

denburg gemäß dem ,,Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufga­

ben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" vom 27.11./09.12.2013 (Bekanntmachung 

ABI. Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014, in Kraft seit dem 18.03.2014) i.V.m. 

dem Gesetz zum Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem 

Energiewirtschaftsgesetz vom 14.03.2014 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO t = KA dnb, t + (KA vnb,o + (1-V t)·KA b,o)·(VPI 
1 
-PF •J ·EF t + Q t +(VK t -VK o) +St 

VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KAvnb.o) und die beeinflussbaren Kosten (KAb,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1I VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 
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Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb. 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb. 0). Somit gilt: 

KAvnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß§ 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

96, 14 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 
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Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi­

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 
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2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V t) 

von 0,2 * t. 

Jahr t v, 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 
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verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI 1 /VPI 0 der in Anlage 1 zu§ 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr . VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 
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1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPl 1 /VPl.o 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-
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gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1+0,015) At-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach§ 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß§ 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­
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fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis A5 sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gertrud-Piter-Platz 11, 14770 Brandenburg an der Havel) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 
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Bonn, den 09.12.2014 

zzender Beisitzer 

Wolfgang Wetzl 

Beisitzer

Bernd Petermann 
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~ Bundesnetzagentur 

- Für die Landesregulierungsbehörde ­

Stadtwerke Schwedt GmbH Az: BKS-1 2/0163-11 

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus 

o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01 .01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach§ 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß§ 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­
- 1 ­



gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 


1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 


nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 


.Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten e iner Betriebsführung, die denen 


eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 


unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­


ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­


gesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 


dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 


nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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Anlage 1 Stadtwerte Schwedt GmbH AZ: SKS-12/0163·11 

Gesamtkostenblatt 

vom Netzbetreiber
Position KOrzungen anerkannte Kosten Kostenart angegebene Kosten 
lmBAB [EUR] [EUR]

[EUR] 

Aufwandsglelche Kosten1. 
Materialkosten1.1. 

1 1 a. 
 davon im selzhchen Rahmen au eOble Belriebs- und Personalratstätigkeit 
1 1 b 
 davon fUr Berufsausbildung und Werterblldung m Unternehmen 

1 1 c 
 davon für Betriebsk1ndert39esstätten für Kinder der m Ne12bere1Ch beschäftigten Betnebsangehöngen 

Aufwendungen fOr Roh-. H11fs- und Betriebsstoffe 1 1 1. 

1 1 1.1. 

1 1.1.2. 
1 1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
11.1.22. nach KWK-G 
11.1.2.3. nach§ 18 StromNEV 
1 1 1.2.4. 
 Einspeiseman ement-Maßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für D1fferenz-B1lanzkreise bzw. Aufwendungen filr den Ausgleich von AbweK:hungen bei 

1 1 1.3. 


1 1 1 4 

Standardlastprofilen 

1.1.1.5. 


1 1 2 

1 1 2.1 

1 1 2.1 a 
 davon Aufwendungen tor Ne1zreservekapaz1tät 

davon Aufwendungen emäß 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 1 1 2.1 b. 

1.1.2 .1 c. 
1 1 2.2 
 Aufwendungen fOr Blindstrom 
1.1.2.3. Aufwendun cn tor Oberlassene Netzinfrastruktur 

Aufwendungen fOr singulär genutzte Betriebsmittel 1 1 2.4 

Aufwendun en tor durch Dntte erbrachte BetnebsfOhru 1 1 2.5 

Aufwendu en for durch Dntte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsle1stungen1 126 


1 1.2.7 
1.2. Personalkosten 

löhne und Gehllter1.2 1 

1.2 1.a davon m esetzhchen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstatigkert 

davon fur Berufsausbildung und Weiterbllclun 1m Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten tor Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1.2 1.b 

1.2 1.c 
BetriebsangehOri en 



vom NetzbetreiberPosition KOrzungen aner1<annte KostenKostenart angegebene KostenlmBAB [EUR] (EUR][EUR] 

davon betriebliche und tanfvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen. soweit diese 1n der1 2.1.d. 
Zeit vor dem 31 . Dez 2008 abgeschlossen worden sind 

1 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun und fur UnterstUtzung 

davon betnebhche und tanfvertraghche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
122a 

Zert vor dem 31 . Dez 2008 abgeschlossen worden sind 

1221 
122.2 

Zinsen und ahnliche Aufwendungen1.3. 
1 3 1 gegenüber verbundenen Untemehmen 
1 3.2. enOber Unternehmen, mrt denen ein Bete1I un sverh~ltms besteht 

1 3.3. gegenüber Kred1tinstrtuten 
1 3.4. 
u . 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

1 5 1 
1 5 2 
1 5 3. Versicherungen 
154 Bürobedarf, Drucksachen und Zertschnften 
1 5 5 Postkosten Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1 5 6. Rechts- und Beratun skosten 
157. Sponsoring, Werbung, Spenden 
1 5.8 . Reisekosten und Auslosun en 

Bewirtung und Geschenke 1 5.9. 
1.5.10. Wartun und Instandsetzung 
1.5.11 . Einzelwertbericht un en und Abschreibu en auf Forderungen 
1 512 
1 5.13. 
1 5 14 im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

1.5 15. für Berufsausb11du und Werterb11du llll Untemehmen 

Rlr Betnebsk1ndertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
1516 

BetnebsangehOngen 
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Position 
lmBAB 

Kostenart 
vom Netzbetreiber 

angegebene Kosten 
[EUR] 

KOrzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

2. Abschreibungen 
2.1. Abschrefbun en Immaterielles Anlagevermögen 

2.1 1. 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

2.1.2. Sonstiges 

2.2. Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermö en 

2.3 Abschreibungen Umlaufvermogen 
2.4. Abschreibun en auf Finanzanla en und auf Wen a iere des Umlaufvermö ens 
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen 
4. Kalk. Gewerbesteuer 
l.a. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Erlöse 

5. Kostenmlndernde Erlöse und Erträge 
5.1. Bestandsveränderungen 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflosun von Netzanschlussberträgen 
5.3 2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
5.3.4. Erträge aus Blindstrom 
5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 
5.4. Erträge aus Beteiligungen 
5.4.a . davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm ·· ens 
5.5.a . davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.6.1 Erträge aus Flnanzanla en 
5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanla en 

5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6 2.4. 
5.6.3. 

davon Erträ e aus Cash-Peeling 
Erträ enständen 
Erträ 
Erträ 
Erträ 

Erträ 

Erträ e aus Kassenbestand. Guthaben ber Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonsf e Zinsen und ähnliche Ertr e 

5.6.4. 
5.6 5 
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Anlage 1 Stldtwerke Schwedt GmbH AZ. 8K8-l2/0163-ll 

vom Netzbetreiber
Position KOrzungen anert(annte Kosten 

Kostenart angegebene Kosten 
lmBAB [EUR] (EUR]

[EUR] 

5.7. elten 
5.7 1. 
5.7.2. Erlöse aus EEG 

5.7.2.a davon aus Weite abe des aufgenommenen EEG-Sttoms 
5.7 3. Erlöse aus KWK-G 
5.7 3.a davon aus KWK-Stromverkauf ( 4 Abs. 2 KWK-G) 
5.7 3 b 
5.7 4 sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Erlose aus§ 19 Abs 3 StromNEV 

Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindemder Erlösel.b. 
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Al•~11.IOlU II 

Benchnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

l'GMtlon 
lmEHB 

1. 
z. 
>. 
l.1. 
l.1.1 
3111 
3112 
3113 
3114 
3 11 5 
l.1.2. 
312 1 

3122 
3123 
3124 
3125 
l .2. 
321 
322 
323 

•o 
• 1 
• 2 

--­-„---~„ _,,.,.,,.~,__ 
4 3 

1. 
51 
52 

52• 

52 1 
522 

523 

F 

FonleNnglngege11~1•11..., tnl-.., 
be$lel>I 

524 
53 WI-­53• 
531 
532 

-"m.ftllder 
Ullo.llalOriect.\ 

Anlq~ 21111 ~21111Anl~21111 Elgenlullllllll­
IMllNB lautN88­ -un..m11m11 
(EUR) (EUR)(EURJ -rtcanni.n 

B.crlgen 

~ AKIHK 

~

G. 

".-~11101• 

533 



Ant..go2 AZ 81CJ-U/Ol&J II 

Position 
lmel8 

lkukhnung 

7. St-rantell oerSonde sttn mll Rllckg eanttll 

10. Un•ertlnsllcl>e Ver1>1ndtlcht<eken aus Lieferungen und ulstungen 

Erhaltene B•ultos~IU\l~hOsse elnsclllldllch p1ulvlettct 
11. LebtU1111en der AllSClllUUMhmtr tut f1$t1nung von 

NetunsclllusSkosttn 

12. Sonstige Ver1>1ndllchktlten. die zinslos zur Verfügung s tehen 

13. 
zs 2 

12. 
13 
1• 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

25 
2S 
27 

28 
29 
30. Kalkula lorische er>U IUlvenlnsun 

MangabetUnd 2011 
laut NB 
[EUR) 

EndMSWICI 2011 
8N.aA 
(EUR) 

lletechnung der 
kllkulalo<lachen 

ElgenQp!UI· 
verzlm41ng rN1 
lll*bnnten 

Betrllgen 

KOrzungtn 
Anflllgtl>Htand 2011 

8NelzA 
(EUR) 

~2011 
i.ut NB 
(EUR) 

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

1 
2 
l. 

IS~'511Ab• 2GowSIGI 
!Hebe.atz !li 16 GewSIGI 
1 katkulatoriseho Gewe<t>esteuer 

1 
1 

35 
350!!. 

1 

1 
1 1 



Sumrre 
K.-llOkV 5...,....,. 

snelZ 2011 
2010 
~ 
2008 
2007 
2006 
2005 
~ 
2003 
2002 
2001 
2000 
1111111 
11198 
1997 
199e 
1995 
1119' 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
19118 
11187 
1­
111115 
1~ 
1983 
1982 
1981 
1980 
19711 
1978 
19711 
197• 
111?'3 
111n 
1117 1 
1910 
111611 
1968 
1987 
19e5 
1965 
11164 

s..-­
~lkV 2011 

2010 
2009 
2008 
2007 
2006 

Berechnung der kalkulatorischen Rntw.rte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

-~-

•O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

T8gMn..,_,e 
(EU~ 

0 
0 

~·der 
AICIHl( 

-~· 
(EU~ 

-0512201• 



AJ. IQ ll/016l 11 


K** 1 kV 

fQrdh Etmllllung 
ClerlUllk.­. .„.....Al</Ht( 

('EUIQ 

~­AMIK 
- Altanl~ ­

('EUIQ 

AM_,.det 
AK/HK 

• Neulnlagen • 
(EUR) 

-- ...~ 
('EUIQ 

~ 
AK/HK a Fl(. 

Quote 
(Jahre) 

-0611:!01• 



angawaodeta r...-­
(EUIQ 

"--••
AKIHK 

-~­
['EUllJ 

~NTNW 
('EUIQ 

2001 



Al -UJDtD II 

fllr die Ennilllung ••••lldltla ~­ ~­ __,.:a:uTHWAK/HK Al<IHK- klllk. Abec:ht. __...Al<ltU<An.lagengrvppe N~ Felclomllhe [EUIQ-~­ -~­(Jahn)
(!UIQ (EUR) (EUR) 



Al „UJDIUll 

F 
F~S 

tor eh Ennlttluno 
derkalk..Abedlr. 

--MMleAK/HI( 
['EUR) 

.,.,......... 
Nutzl.wlgldau« 

(Jahre) 

T...,__,. 
['EURJ 

Res-­AJ<IHI( 

•Neuanlaaen • 
['EUR) 

~IMTMW 

['EUR) 



01 lltll ll/0163-11 

AnlllQtftilNppe 

-·· 5o11w..,. 

fllr die Etmltllung 
...,klllk. AIMchr. 

v..-...AKJHK 
(EURJ 

••••nc19t• 
Nutzu~ Faktomlh• 

(Jaht8) 

8 
8 
8 
11 
8 
11 
11 
8 
8 
8 
e 
11 
8 

14,. 
1•,. 
,. 
1• 

14 
14 
14 

14 
14 

•4
• 
4 
4 

• 
4

• 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Ab9clnlbungen 
z.uTNW11EK· 

Quote 
(EUR) 

Abschnlbungen 
Al<IHKa FK· 

Quote 
(J.iv.) 
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filr die Etmltllung---"'· ~--••Al<Mt<
(EUIQ 

....... 
8 

T-­(EUftl 

.
1 2116' 

~·­AK/HI( 

-~· 
('EUIQ 

RHIMtte der 
AK/HI( 

. Neurilgen . 
(EUR) 

Abldnlbungen 
- ­ zu TNW zu TNW •EI<· 

(EUR) Quote 
(EUR) 

-~ 
(EUR) 
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Mage8 ~en2R~e(2014 · 2018) 

Netzbetreiberdaten 

Neabe!,_ ~eScnwedl 

BNR 10000163 

NNR 1 

Verlatnn V~••Vetfen<en 
Elf­ 96 14'6 

~ 2011 

R9gulierungsdaten 

Jahr V~ 
gesailltll ldeX 
~ 

takP 
1 -~

Veneilungstaklor 

2013 10210 
201 4 104 10 0 .015 0.8 
2015 1061' 0.030 05 
2018 10822 OCM& O• 
2017 110 3.ol 0 081 02 
2018 112'0 oon 0 

 

Berechnung der kalenderjl hrtichen Ertösobergrenz.en 

Kostenanllele aus Kostenanlelle aus 
Oauemaft nd1t Vorübelgehend ndlt 

dem Vettnuc:her­ dem genetelleln 
EllOsobefgrenze beeulllt.-sbare ~ 

~x sel<loraler 
nach § 4 ARegV Koslenanteile nach KD6'181 ii111tlie nach § 

nach §8Abs 1 Proclul<bvhatsfaktDr 
§ 11 Abs. 2 ARegV 11 Abs. 3 ARegV 

ARegV nach § 9 ARegv 

. ~.. . . . PF 
2014 
2015 
2018 

•••2017 
2018 •



AAlage 8 Erlosobergrenzen 2 RegutlenJngspenode (2014 - 2018) 
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AnlageA1 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ: BKB-1110163-01 

Strom· Regulierungskonto 2010 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: Stadtwerke Schwedt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-11/0163-01 

Betriebsnummer: 10000163 

Nach § 4 ARegV zulässige Anpassung der Netz.entgelte gern. 
Keine Anpassung! Erlöse des Jahres 2010 § 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 

Gesamte Differenz Für das Jahr 2010 anzuwendender 
(unverzlnst) des Jahres 2010 Zinssatz gemlß § 6 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
Erlösobergrenze In °/o des Jahres 2012 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

2010 

Gesamtsaldo Gesamtsaldo
Netz. Nach § 4 ARegV Vorjahressaldo Anzuwendender Mlttelwert aus 

Regulierungskonto Verzinsung des Regulierungskonto
zulässige Erlöse des (Jahresanfangs­ Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und 

vor Verzinsung Saldos nach Verzinsung nummer Jahres 2010 bestand) § 6 Abs. 2 ARegV Jahresendbestand
(Jahresendbestand) je Netz 

Stand. 04.08.2014 Seite 1 von 4 



Anlageta St-e Schwedt GmbH i'Z.: 8K8-11I016:l-01 

Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Firma des Stromnetzbetreibers StadMerke SclMedt GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000163 

Netznummer 1 

Stand: 04.08.2014 Seite 2 von 4 

Beschreibung Rechtsgrund lage Inhalt 

1a 

1b 
Er1ösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV § 5 Abs. 1 5atz 1 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erziel>are Er1öse 

1a • 1b Differenz aus 1a und 1b 

2a tatsächlich entstandene Kos1en 
Erforde~iche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 5atz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 5atz 2 ARegV 

2b in EOG enthaltene Ansätze 

2a • 2b Differenz aus 2a und 2b 

3a tatsäc.hlich entstandene Kosten 
Venniedene Netzentgette im s ;nne von§18 SlromNEV. § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 5atz 2 ARegV 

3b in EOG entha ltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
§ 5 Abs. 1 5atz 3 ARegV 

inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldift'erenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

AnzU'M!ndender z;nssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittei..ert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung des 5aldos 

a.samtsatdo Regulierungskonto nach Veninsung 

Etlösobergrenze (ruoch § 4 AAegV zulässige Etlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Ertösobergrenze in % 
1 



AnlageA3 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ.: BKB-11/0163-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 201 O 

Stand: 04.08.2014 Seite 3 von 4 

Kalkulationsperiode 2010 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen tatsächlich entstandene Kosten 
2 

gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansatze 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatsächlich entstandene Kosten 
3 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung JMesstellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 

inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG Kostenveränderung 

Differenzen bei der Ermi!Uung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2010 

Position 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWFMBeschluss [Jahr 20101 

Vergleich der Netzbetreiberangaben 



AnlageA4 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ.: BKS-11/0163-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Enmittlung der Differenz gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen
zu angesetzten 

Werten 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Stand: 04.08.2014 Seite 4 von 4 



Nach § 4 ARegV zullsslge Anpassung der Netzentgelte gern. 
Erlöse des Jahres 2011 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2013 

Gesamte Differenz Für das Jahr 2011 anzuwendender 
(unverzlnst) des Jahres 2011 Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Anten der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
Erlösobergrenze In % des Jahres 2013 für alle Netze  

Gesamtsaldo 

Regullerungskonto 

nach Verzinsung für 


alle Netze 


2011 

GesamtsaldoGesamtsaldo
Nach§ 4 ARegV Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert aus Netz. Regu\lerungskonto Verzinsung des Regullerungskonto

zulässlge Erlöse des (Jahresanfangs- Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und 
nummer vor Verzinsung Saldos nach Verzinsung 

Jahres 2011 bestand) § 6 Abs. 2 ARegV Jahresendbestand
(Jahresendbestand) Je Netz

. " •• ' ' : • ' - • - . • • . - : ! • . . . • : . : 1 
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AnlageA1 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ. BKB-1110163-01 

Strom· Regulierungskonto 2011 
• Übersicht über alle Tellnetze • 

Netzbetreiber: Stadtwerke Schwedt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-11/0163-01 

Betriebsnummer: 10000163 




Stand: 04 08 2014 Seite 1 von 4 



Anlage K2 	 St-eSchwedt GmbH AZ: BK8-11 1!J16J..01 

Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Firma des Stronvietzbetreibers St-rl<e Sc"-dt Grrt>H 

Rechtsform Grrt>H 

Betriebsnummer 10000163 

Netznummer 1 

Beschreibung 	 Rechtsgrundlage Inhalt 

1a nach § 4 ARegV zulässige Er1öse 
Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

1b 	 erziet>are Et1öse 

1a - 1b 	 Differenz aus 1a und 1b 

2a tatsächtich entstandene Kosten 
Erfordertiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 AAegV 

2b in EOG enthaltene Ansätze 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

3a tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgette im Sinne von §18 StromNEV. § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des K\NK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 AAegV 

3b 	 in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b 	 Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

inkl. Maßnahmen gem § 21b EnWG 	 entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jaihl'e'Hndbestand) 

Anzuv.endender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 AAegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs.-. und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulten.mgskonto nach Verzinsung 

Ertösobe<grenze (nach§ 4 ARegV zulässige Ertöse) 

Gesamte Jahrndiffu~nz (unverzinst) 

Anteil der Differenz a.n der festgelegte Er1ösobergrenze in •;. 

Stand: 04.08 2014 	 Seite 2 von 4 



AnlageA3 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ: BKS-11/0163-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 


Kalkulationsperiode 2011 

nach § 4 ARegV zulässige Er1öse 
Er1ösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

erzielbare Er1öse 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz.ebenen tatsächlich entstandene Kosten 
2 

gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Venniedene Netz.entgelte im Sinne von § 18 StromNEV, tatsächlich entstandene Kosten 
3 § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 

inkl. Maßnahmen gern.§ 21 b EnWG Kostenveränderung 

Stand: 04.08.2014 Seite 3 von 4 




AnlageA4 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ: BKS-11/0163-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Stand: 04.08.2014 Seite 4 von 4 



amte Differenz 
erzlnst) des Jahres 2012 

Für das Jahr 2012 anzuwendender 
Zinssatz gemlß § 5 Abs. 2 ARegV 

2012 s
v

Nach § 4 ARegV zullsslge 
Erlöse des Jahres 2012 

Ge
(un

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2014 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

Nach § 4 ARegV 
Netz­

nummer 
zulässige Erlöse des 

Jahres 2012 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand} 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand} 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 
nach Verzinsung 

Je Netz 

„

Stand. 04.08.2014 Seite 1 von 4 

Anpassung der Netzentgelte 

AnlageA1 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ: BKS-11/0163-01 

Strom· Reaulierungskonto 2012 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: Stadtwerke Schwedt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-11/0163·01 

Betriebsnummer: 10000163 



Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1• nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 
ErJOsobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

1b 

1a - 1b Differenz aus 1a und 1b 

2• tat sächlich entstandene Kosten 
Erforder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ i 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b in EOG enthaltene Ansätze 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

3• tat sächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
G 3b in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbe1rieb bei effizient er Leistungserbringung 
4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG entste hende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressakto (Jahresanfangsbestand} 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand} 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittetwert aus Jahresanfangs.- und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Er1ösobergrenze (nach§ 4 AAegV zulassige Er1öse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an derfestge~te Er1ösobergrenz:e in % 

Anlage A2 Stadtwerke Sd'iwedt GmbH AZ: BKB-11/0 163-01 

Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


finna des Sttomnetzbetteibers Stadtwerke Schwedt GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000163 

Netznummer 1 

Stand: 0.. .08.2014 Seite 2 von " 



AnlageA3 Stadtweri<e Schwedt GmbH AZ.: BKS-11/01 63-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Stand: 04.08.2014 Seite 3 von 4 

Kalkulationsperiode 2012 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen tatsächlich entstandene Kosten 
2 

gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatsächlich entstandene Kosten 
3 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Er1ösobergrenze 2012 

Position 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2008 

b) Vergleich der Netzbetreiberangaben 

!summe der Abweichungen aus a) und b) 



Anlage A3b Stadtwerke Schwedt GmbH BKS-11/0163-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl 1 / VPl 0 - PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

0-Etement 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber 

Stand: 04.08.2014 



AnlageA4 Stadtwerke Schwedt GmbH AZ: BKS-11/0163-01 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Enmitllung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Stand: 04.08.2014 Seite 4 von 4 



AZ:. BK8-11IO163-01 

Außöslmgsplan des Saldo da Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 
Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos Inklusive Veizinsung zum 31.12.2013: 

Anfangsbestand Aullösung~etrag Endbestand Zinssatz ZinsenEOG 

2014 

2015 

2016 

2018 

Zu· odet AbSd'llige aUf 
d ie Er1C.Obergrenze 

Stand: 04.08.2014 Seite 1 von t 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 


Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 


im vereinfachten Verfahren 


1. Vorbemerkungen ................................................................................................... 2 


2. Positionen im Regulierungskonto ........................................................................... 2 


2.1. 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen ............................ 3 


2.1.1. Zulässige Erlöse ............................................................................................. 3 


2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 ................................................................................ 4 


2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 ................................................................................ 5 


2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 ................................................................................ 7 


2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 ................................................................................ 9 


2.1.2. Erzielbare Erlöse .......................................................................................... 12 


2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV ....................... 12 


2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 


Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 


diesbezüglich enthaltenen Ansätzen .................................................................... 13 


3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode ............ 13 


3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 ................................ 13 


3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 


Abschläge ............................................................................................................ 14 


3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge ..................................................................... 14 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß§§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im 

Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt 

der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansät­

zen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei­

ber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

2 von 15 



Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der Anlage A2 zu ent­

nehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalen­

derjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfach­

ten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV) mit Ausnahme von § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kosten aus der er­

forderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für 

die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 O Abs. 1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 

Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach 

§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze 

des Kalenderjahres 2013 führen dürften. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des Ver­

braucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. Wei­

terhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlös­

abschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfol­

gen. 
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Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V. m. § 

19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 3 ARegV nicht 

vorzunehmen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Landesregulierungsbehörde Brandenburg hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG vom 09.12.2008 (34 SWSc-1/2008 AS) eine kalenderjähr­

liche Erlösobergrenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlös­

obergrenze findet sich in der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2009 war gemäß § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i.V.m. § 34 

Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zulässig. Mit Schreiben vom 26.10.2010 von der Landesregulie­

rungsbehörde Brandenburg wurde die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den 

diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Landesregulie­

rungsbehörde Brandenburg festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 

abzustellen. 
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2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 wurde dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 24.03.2010 von der Landes­

regulierungsbehörde mitgeteilt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert. 

2.1.1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 O Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 
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2.1.1.2.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 wurde dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 31.03.2011 von der Landes­

regulierungsbehörde mitgeteilt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungs­

netzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage A 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen 25 SWSc-1/2011 §26) zu entnehmen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 
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Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 
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2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 
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2.1.1.4.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 O Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 

der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfahren sind in den 

nicht relevanten Zellen (bis auf „Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" 

und „Vermiedene Netzentgelte"; vgl. Abschnitt 2.2) eine O einzutragen. In der Anlage A3b 

findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen 

und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfä­

higen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den Zellen „erfor­
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derliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. 

Abschnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.4.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistun­

gen abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage A2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer 

Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden 

soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze sind den 

in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermit­

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti­

gen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

und BARegV 

1 . Erforderliche 1nanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und 

2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt. 
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In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 

2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe­

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansät­

zen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

13 von 	15 



Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 201 O 3,80 %, für das Jahr 2011 

3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. Anlage A2). Die­

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 %1 ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

1 Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wäh­
rend des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 
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Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge­

führten Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem positi­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 
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